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Sachen, die nicht Grundlage ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
sind. Über die Haftung gegenüber den Trägerbetrieben ent
scheidet die Bevollmächtigtenversammlung.

Die operative Leitung der kooperativen Einrichtung als 
Betrieb wird durch den Leiter der kooperativen Einrichtung 
ausgeübt, der dabei an die Beschlüsse der kollektiven Led- 
tungsorgane der Trägerbetriebe, insbesondere an die Be
schlüsse der Bevollmächtigtenversammlung, gebunden ist 
(Ziff. 19 Abs. 2). Er trägt als Einzelleiter eine hohe Verant
wortung dafür, daß die kooperative Einrichtung zum Nutzen 
der Trägerbetriebe wirksam wird und daß sich die in ihr 
tätigen Genossenschaftsbauern und Arbeiter umfassend poli
tisch, fachlich und geistig-kulturell entwickeln können. Zur 
planmäßigen Durchführung ihrer Wirtschaftstätigkeit organi
siert sie das Zusammenwirken mit anderen sozialistischen 
Betrieben sowie mit den Räten der Städte und Gemeinden im 
Territorium (Ziff. 26 und 20 Abs. 4).

Zur Organisierung der Wirtschaftstätigkeit der kooperati
ven Einrichtung beschließt die Bevollmächtigtenversammlung 
auf der Grundlage des Statuts weitere innerbetriebliche Ord
nungen (Betriebs- und Arbeitsordnungen usw. [ Ziff. 23]).

Rechtliche Regelung der Tätigkeit
der in der kooperativen Einrichtung Beschäftigten

Die Regelung der Rechte und Pflichten der in den kooperati
ven Einrichtungen Beschäftigten trägt der Tatsache Rechnung, 
daß den Arbeitskollektiven seit jeher neben Genossenschafts
bauern auch Arbeiter angehören. Deshalb war es notwendig, 
bei der Regelung ihrer Rechte und Pflichten die Unterschiede 
in ihrer Rechtsstellung zu berücksichtigen. Dies geschieht im 
Musterstatut in der Weise, daß es zunächst die Rechte und 
Pflichten regelt, die für die in den kooperativen Einrichtun
gen tätigen Genossenschaftsbauern und Arbeiter einheit
lich gestaltet werden können (Ziff. 27 bis 33). Daran schließt 
sich in zwei Unterabschnitten die Regelung der sich aus den 
Besonderheiten der Rechtsstellung der Genossenschaftsbauern 
einerseits und der Arbeiter andererseits ergebenden Rechte 
und Pflichten an (Ziff. 34 bis 36 bzw. 37 bis 40).

Einheitliche Rechte und Pflichten für Genossenschafts
bauern und Arbeiter ergeben sich z. B. dm Hinblick auf das 
Recht auf Arbeit und auf Vergütung nach dem Leistungs
prinzip, die Mitwirkung an der Leitung und Planung der ko
operativen Einrichtung, die Qualifizierung, die Nutzung der 
sozialen und kulturellen Einrichtungen der kooperativen Ein
richtung bzw. die Pflicht zur Einhaltung des Statuts der ko
operativen Einrichtung, zur effektiven Nutzung der Arbeits
zeit und zur Erhöhung von Ordnung, Disziplin und Sicher
heit. Infolge der unterschiedlichen Rechtsstellung der Genos
senschaftsbauern und Arbeiter (für Arbeiter gelten die Rege
lungen des Arbeitsrechts, für Genossenschaftsbauern grund
sätzlich die des LPG-Rechts) weisen die Rechte und Pflichten 
der Genossenschaftsbauern und Arbeiter vor allem im Hin
blick auf die Begründung und Beendigung des Arbeitsver- 
hältnisses in der kooperativen Einrichtung, die Vergütung so
wie die disziplinarische und materielle Verantwortlichkeit Un
terschiede auf. In der folgenden Betrachtung wird vor allem 
auf die Rechte und Pflichten der in der kooperativen Einrich
tung tätigen Genossenschaftsbauern Bezug genommen.

Rechtsgrundlage der Tätigkeit eines Genossenschafts
bauern, der in der Regel Mitglied einer der Träger-LPGs ist, 
ist eine schriftliche Delegierungsvereinbarung (Ziff. 25 Abs. 4 
MSt LPG [P] und [T]), die zwischen dem Vorstand der LPG, 
dem Genossenschaftsbauern und dem Leiter der kooperativen 
Einrichtung abgeschlossen wird (Ziff. 34 Abs. 3). Das Muster
statut geht davon aus, daß die in der kooperativen Einrichtung 
tätigen Genossenschaftsbauern vor ihrer Delegierung bereits 
Mitglied einer Träger-LPG sind.

Die Rechtsverhältnisse der in der kooperativen Einrich
tung tätigen Genossenschaftsbauern richten sich im einzelnen 
nach dem LPG-Gesetz, dem Statut und der Betriebsordnung 
der kooperativen Einrichtung, dem Statut ihrer LPG, der De
legierungsvereinbarung und anderen genossenschaftlichen 
Festlegungen.9 10 11

Die in die kooperativen Einrichtungen delegierten Genossen

schaftsbauern bleiben Mitglied ihrer LPG. Diese hat den Dele
gierten alle jene Rechte aus der Mitgliedschaft zu gewähr
leisten, die nicht von der kooperativen Einrichtung übernom
men werden (§ 11 LPG-G, Ziff. 34 Abs. 1). Es dient der Rechts
sicherheit der Genossenschaftsbauern, wenn das Musterstatut 
die Partner der Delegierungsvereinbarung verpflichtet, fest
zulegen, wie die sich aus der Mitgliedschaft ergebenden Rechte 
realisiert werden sollen. Ausdrücklich erwähnt ist in diesem 
Zusammenhang das Recht der delegierten Genossenschafts
bauern auf die persönliche Hauswirtschaft, die ihnen im 
gleichen Umfang wie allen anderen Mitgliedern ihrer LPG 
zusteht (§ 34 Abs. 2 LPG-G). Jedoch bedarf auch die Realisie
rung weiterer Rechte aus der Mitgliedschaft, z. B. das Recht 
auf Einbeziehung in die Leitung und Planung der LPG durch 
Teilnahme an der Vollversammlung, der Klarstellung.

Die Genossenschaftsbauern sind in der Regel unbefristet 
in das Arbeitskollektiv der kooperativen Einrichtung einge
gliedert. Sie unterliegen deshalb den Weisungen des Leiters 
der kooperativen Einrichtung und erhalten die Vergütung di
rekt von der kooperativen Einrichtung nach genossenschaft
lichen Prinzipien, d. h. nach Arbeitseinheiten oder als direkte 
Geldvergütung entsprechend dem genossenschaftlichen Prin
zip der Vorschuß- und Jahresendauszahlung (Ziff. 34 Abs. 2; 
Ziff. 43 Abs. 2 MSt LPG [P] und [T]).*® Da die Vergütung der 
Arbeiter in der kooperativen Einrichtung nach arbeitsrecht
lichen Regelungen erfolgt, können für die Erfüllung gleicher 
Arbeitsaufgaben durch delegierte Genossenschaftsbauern 
einerseits und Arbeiter andererseits unterschiedliche Vergü
tungssysteme zur Anwendung kommen. Hieraus können Wi
dersprüche erwachsen, die eine effektive Nutzung des gesell
schaftlichen Arbeitsvermögens in den kooperativen Einrich
tungen beeinträchtigen. Wenn es sich als zweckmäßig erweist, 
kann die Bevollmächtigtenversammlung der kooperativen 
Einrichtung mit Bestätigung durch den Rat des Kreises des
halb beschließen, daß für die Vergütung der Genossenschafts
bauern rahmenkollektivvertragliche Regelungen Anwendung 
finden (Ziff. 34 Abs. 2 letzter Satz).

Für die disziplinarische und materielle Verantwortlichkeit 
der delegierten Genossenschaftsbauern gelten grundsätzlich 
die Vorschriften des LPG-Rechts (§ 39 f. LPG-G; Ziff. 46 
MSt LPG [P] und [T]). Der Leiter der kooperativen Einrich
tung kann bei schuldhafter Verletzung der Arbeitsdisziplin 
einen Verweis oder strengen Verweis aussprechen (Ziff. 36). 
Gemäß Ziff. 46 Abs. 2 MSt LPG (P) und (T) ist das Diszipli
narverfahren nach arbeitsrechtlichen Regelungen (§ 255 ff. 
AGB) durchzuführen. Da Genossenschaftsbauern kein Ein
spruchsrecht gegen eine ausgesprochene Disziplinarmaßnahme 
bei der Konfliktkommission bzw. dem Kreisgericht haben*!, 
enthält Ziff. 36 Abs. 3 MSt ein Einspruchsrecht der delegierten 
Genossenschaftsbauern beim Vorsitzenden der Bevollmäch
tigtenversammlung.

Hat ein delegierter Genossenschaftsbauer durch Verletzung 
von Arbeitspflichten schuldhaft einen Schaden am Vermögen 
der kooperativen Einrichtung verursacht, entscheidet der Vor
stand der delegierenden LPG (§ 39 f. LPG-G) auf Antrag des 
Leiters der kooperativen Einrichtung über die Geltend
machung des Schadenersatzanspruchs. Die Schadenersatz
pflicht besteht u. E. gegenüber der kooperativen Einrichtung, 
denn ihr als Wirtschaftseinheit ist der Schaden entstanden. 
Wenn die LPG den Schadenersatzanspruch selbst durchsetzt, 
ist sie verpflichtet, die Schadenersatzleistungen der kooperati
ven Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Es sei darauf hin
gewiesen, daß das Musterstatut die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen nach LPG-Gesetz auf die Schäden 
beschränkt, die durch Arbeitspflichtverletzungen entstanden

9 Damit rückt das Musterstatut von der Regelung des Musterstatuts 
für die kooperativen Einrichtungen aus dem Jahre 1972 ab, in 
dem festgeiegt war, daß - von Übergangsregelungen abgesehen — 
die Rechte und Pflichten der in der kooperativen Einrichtung 
tätigen Genossenschaftsbauern durch das Arbeitsrecht bestimmt 
werden (Ziff. 29 ff. MSt KE von 1972).

10 Ziff. 33 des MSt KE von 1972 hatte eine Vergütung nach arbeits- 
reChtlichen tariflichen Bestimmungen festgelegt.

11 Nach § 42 LPG-G sind die Kreisgerichte nur für vermögensrecht
liche Streitigkeiten zwischen den LPGs und ihren Mitgliedern zu
ständig. Das muß auch für die Streitigkeiten zwischen koopera
tiven Einrichtungen und delegierten Genossenschaftsbauern gel
ten.


